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Konzept zur Verselbständigung im Rahmen der stationären Unterbringung

1. Die stationär betreute Wohngemeinschaft

Zentrales Motiv sowohl des pädagogischen Konzeptes als auch des Leitbildes der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Gut Lanken ist die weitest gehende und größtmögliche Verselbständigung der Bewohner und Bewohnerinnen.

Individuelle Förderung und eine kontinuierliche Persönlichkeitsentwicklung stehen im Mittelpunkt aller sozialtherapeutischen Bemühungen.

Im Rahmen unseres differenzierten Wohnangebotes, das von der stationären Unterbringung in familienähnlichen Strukturen bis hin zur ambulanten Betreuung und Wohnassistenz im eigenen Wohnraum reicht, stellt die „Stationär betreute Wohngemeinschaft“ ein besonderes, zielorientiertes und grundsätzlich innovatives Wohnangebot dar, das junge Menschen, die einen bestimmten Grad der Selbständigkeit und Stabilität erreicht haben, für das Leben im eigenen Wohnraum vorbereiten soll.

In der stationär betreuten Wohngemeinschaft – auch Verselbständigungs-WG genannt, teilen sich drei bis vier junge Menschen gemeinsam eine Wohnung. Jede® Bewohner(in) verfügt über ein eigenes Zimmer. Küche, Bad, Gemeinschaftsraum und weitere Nebenräume werden von allen gemeinsam genutzt.

Sowohl der Betreuungsschlüssel als auch die Kontinuität der personellen Betreuung entspricht den Anforderungen der stationären Unterbringung. Die Inhalte der pädagogischen und sozialtherapeutischen Zielsetzungen unterscheiden sich jedoch von denen einer „normalen“ und üblichen stationären Unterbringung.

1.1. Ziele

Ziel dieser besonderen Betreuungsform ist die verlässliche und realistische Vorbereitung auf ein selbständiges Leben im eigenen Wohnraum. Dazu bedarf es der gezielten Einübung lebenspraktischer Tätigkeiten wie z.B.

· Einkaufen

· Kochen

· Wäsche- und Zimmerpflege

· Umgang mit Geld

· Zeiteinteilung

· Sinnvolle Freizeitgestaltung

· Gesundheitsvorsorge

· Hygiene und Körperpflege 

1.2. Welche Voraussetzungen müssen für einen Wechsel von der Wohngruppe  in die Verselbständigungs-WG gegeben sein?

Das Angebot gilt nur für BewohnerInnen, die eine Zeit von mindestens einem Jahr in einer Wohngruppe auf Gut Lanken gelebt haben und die sich während dieser Zeit für eine weiter gehende Verselbständigung qualifiziert haben.

Um eine klare und weitestgehend realistische Einschätzung des individuellen Entwicklungsstandes des/der Bewohnerin  erheben zu  können, orientieren wir uns an einem Fragebogen, der vom Klienten/ der Klientin selbst, vom Gruppenpersonal/ Betreuer und von den Eltern bzw. den gesetzlichen Betreuern ausgefüllt wird. 

Um in das Verselbständigungsprogramm aufgenommen zu werden, müssen mindestens 2/3 der Antworten positiv übereinstimmen.
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Der Wunsch bzw. der Vorschlag, in dieses Programm integriert zu werden, kann von den Eltern, den Betreuern und natürlich von den Bewohnern selbst eingebracht werden.

Wichtigstes Kriterium für die Erwägung und Entscheidung, ob ein Bewohner in das Verselbständigungsprogramm aufgenommen wird, ist in jedem Falle die Übereinkunft aller, dass der/die Klientin in der aktuellen Wohngruppe die mit dieser Wohnform verbundenen Ziele erreicht hat.

Zur Feststellung und Erhebung der dafür notwendigen Daten dienen Fallbesprechungen im Team und Hilfeplangespräche. Der Kostenträger wird von Beginn an über die Maßnahme informiert und in den Prozess mit einbezogen.

1.3.  Was ist eine Verselbständigungs-WG?

Auf Gut Lanken gibt es 6 Wohnplätze, die explizit nur für Klienten vorgesehen sind, die aus der eng betreuten stationären Unterbringung „heraus gewachsen“ sind und auf ein späteres selbständiges Wohnen im Prozess der sogenannten Verselbständigung vorbereitet werden.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, in Schwarzenbek oder Umgebung in einer angemieteten  Wohnung den Schritt in die Verselbständigung „zu wagen“.    

Sind die Voraussetzungen zum Auszug aus der Wohngruppe erfüllt, sucht sich der/die  Klient/in als erstes einen „Prozessbegleiter“.

Gleichzeitig wird ihm/ihr ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin als sogenannter Alltagsbegleiter zur Seite gestellt.

1.4. Was ist ein Prozessbegleiter?



Als sogenannte Prozessbegleiter stehen potentiell alle Mitarbeiter aus dem Wohn- und Arbeitsbereich zur Verfügung. 

Wie aus dem Begriff hervorgeht, ist es die Aufgabe des Prozessbegleiters, den/die  Klientin über den gesamten Verlauf der Verselbständigung beratend, Impuls und Orientierung gebend zu begleiten.

Dabei soll der Prozessbegleiter keine Anweisungen oder Lösungen vorgeben, sondern in Gesprächen, Denkanstößen und gemeinsamen Erörterungen dem/der Klientin zu eigenen Ideen und Lösungsvorschlägen verhelfen.

Ziel dieser Prozessbegleitung ist es, dem betreuten Menschen Techniken zu vermitteln, wie er mit seinen individuellen Möglichkeiten bestimmte Aufgaben, Schwierigkeiten oder Anforderungen bewältigen kann.  

Der/die  Klient/in  sucht sich einen Prozessbegleiter aus, dem er/sie  Vertrauen schenken kann.

Für den/die  Mitarbeiter/in, auf den/die die Wahl fällt, besteht die Möglichkeit, unter Angabe von Gründen dieses Amt abzulehnen.

1.5. Was ist ein Alltagsbegleiter? 



Alltagsbegleiter können grundsätzlich alle MitarbeiterInnen des Teams sein.

Es wird aber jedem/r Bewohner/in ein bestimmter Alltagsbegleiter als Bezugsbetreuer zugewiesen, der verantwortlich zeichnet für den  Kommunikationsfluss zwischen allen am Prozess der Verselbständigung Beteiligten und der die fortlaufende Dokumentation überwacht.

Um eine effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Klient/in und Alltagsbegleiter zu gewährleisten, ist es in der Regel sinnvoll, als Alltagsbegleiter jeweils bekannte und vertraute BetreuerInnen aus den Wohngruppen zu wählen, in denen die Klienten zuvor gelebt haben. In begründeten Ausnahmefällen können die Alltagsbegleiter aber auch einer anderen Wohngruppe angehören.  

Die Alltagsbegleiter sind zuständig für alle wesentlichen lebenspraktischen Bereiche wie z.B.  hauswirtschaftliche Verrichtungen,  Einteilung von Zeit und Geld,  notwendig werdende Begleitung zu Ärzten oder Behörden, Hilfe beim Umzug und Gestaltung der Wohnung usw. 

Alltagsbegleiter arbeiten beratend, begleitend, stellvertretend, lösungsorientiert und „handfest“.

2.Der Ablauf

2.1.  4 Wochen Probezeit – I. Stufe

Besteht bei allen Entscheidungsträgern Einigung darüber, dass die Verselbständigung der richtige Weg für den/die Klientin ist, wird mit dem/der Bewohner(in) eine Vereinbarung geschlossen, die zunächst nicht befristet ist und die Gültigkeit hat, bis die stationäre Verselbständigung nicht mehr notwendig ist und der/die Klientin eigenen Wohnraum beziehen kann und will.

Für jede(n) Bewohner(in), der/die in das Verselbständigungsprogramm aufgenommen wurde, besteht die Möglichkeit, innerhalb einer Probezeit von vier Wochen für sich zu überprüfen, ob der Wechsel in eine selbständigere Wohnform die richtige Entscheidung war.

Umgekehrt haben auch Eltern und Betreuer das  Recht und die Möglichkeit, zu beurteilen, ob der erste Schritt in die Selbständigkeit angemessen oder vielleicht doch zu früh war und ob der/die Klientin den neuen Anforderungen gewachsen scheint. 

Während dieser sogenannten 1. Stufe der Verselbständigung wird das „alte“ Zimmer in der bisherigen Wohngruppe für den/die Klientin freigehalten. 

Am Ende der I. Stufe findet eine Zusammenkunft aller Beteiligten (auch Eltern und Betreuer) statt, in welcher die Erfahrungen dieser 4 Wochen aus verschiedenen Perspektiven zusammen getragen und ausgewertet werden.

2.2. Verselbständigung  II. Stufe

Hat der/die Klientin die Probezeit mit Erfolg hinter sich gebracht, wird er offiziell in das Verselbständigungsprogramm übernommen. Alle Punkte der geschlossenen Vereinbarung sind relevant und für beide Seiten absolut verbindlich.
2.3. Inhaltliche und formale Ausgestaltung

Für die Dauer der stationären Verselbständigung gibt es eine Reihe von Vorgehensweisen, Richtlinien und Regeln, deren Einhaltung für alle Beteiligten verbindlich ist.

Um einen regelmäßigen und fruchtbaren Erfahrungsaustausch zu ermöglichen treffen sich alle zu verselbständigenden jungen Leute regelmäßig einmal in der Woche auf Gut Lanken. An diesen Treffen nehmen auch diejenigen teil, die außerhalb Lankens in Schwarzenbek wohnen.
Es ist wünschenswert, dass möglichst viele Prozessbegleiter an den gemeinsamen Treffen teilnehmen, da hier auch die Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den Kollegen gegeben ist.

Die Treffen finden einmal wöchentlich statt.

Ab Mai 2009 beginnt ein Kochkurs für alle im Prozess der stationären Verselbständigung befindlichen jungen Leute. Die Teilnahme ist verpflichtend.

Ziel dieses Kurses ist 

· das Erlernen und absolut selbständige Zubereiten von zunächst 10 einfachen Gerichten

· Ernährungsberatung

· Einkaufslisten erstellen

· Überlegungen anstellen, wie man sich kostengünstig und trotzdem ausgewogen ernähren kann

Ein wichtiger Bestandteil  des Verselbständigungsprozesses ist das Wahrnehmen der Außenaktivitäten der BewohnerInnen. Gemeinsam sollen die Angebote im Bereich Sport, Bewegung, Kultur, Spaß etc.  außerhalb Lankens gesichtet und geprüft werden, um im Laufe der Zeit individuelle Interessen, Hobbys und Vorlieben und ihre Umsetzungsmöglichkeiten zu entdecken und zu verwirklichen.

Selbstverständlich gilt es aber auch, vor Ort und mit anderen BewohnerInnen Hobbys, Interessen Freizeitaktivitäten und sportliche Betätigungen zu entwickeln und zu pflegen.     

In regelmäßig stattfindenden Gesprächen und Übungen soll die Übernahme von Eigenverantwortung in verschiedenen Lebensbereichen diskutiert, problematisiert und trainiert werden wie z.B.:


-  selbständige Arztbesuche


- Bewegung, Reha-Sport, Fitness...


- Medikamente 

     - Hygiene

     - Zimmer, Wäsche, persönliche Hygiene, Gemeinschaftsräume


- Ernährung


- Einkauf, Lagerung (Vorrat) 

          - Finanzen


- Geld verwalten, einteilen, Schuldenpläne erstellen...


- Behörden, Ämter........

Regelmäßig 2mal im Jahr wird es ein Treffen mit Eltern und gesetzlichen Betreuern geben, das als Forum zum kritischen Meinungsaustausch, zu neuen Impulsen und Anregungen usw. dienen soll.

